
Hygienekonzept während Beschränkung durch Covid-19 Stand: 28.07.20

REGELN TRAININGSBETRIEB

Max. 30 Personen  
pro Gruppe

Duschen ist pro Duschkabine  
für max. 3 Personen gleichzeitig 

gestattet

Körperkontakt nur  
auf dem Spielfeld

Beim Betreten und  
Verlassen Hände  

desinfizieren

Außerhalb des Spielfelds  
Mindestabstand einhalten

Dokumentation der  
Trainingsteilnehmer
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REGELN SPIELBETRIEB

Die Heimmannschaft muss  
spätestens 1h 15 min vor Anpfiff 

auf dem Gelände sein

Duschen ist pro Duschkabine  
für max. 3 Personen gleichzeitig 

gestattet

Die Gastmannschaft darf  
frühestens 1h vor Anpfiff  

auf dem Gelände sein

Beim Betreten und  
Verlassen Hände  

desinfizieren

Pro Mannschaft steht eine Kabine 
mit separaten Duschen und Toiletten 

zur Verfügung

Mannschaftsbesprechungen finden 
im Außenbereich unter Einhaltung 

des Abstands statt
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REGELN SPIELBETRIEB

Alle SpielerInnen, TrainerInnen und 
BetreuerInnen müssen auf dem Spiel- 
berichtsbogen eingetragen werden

Körperkontakt nur auf  
dem Spielfeld

Spielberichtsbogen muss  
digital erstellt und  

freigegeben werden

In der Halbzeitpause bleiben die 
Mannschaften im Freien

Außerhalb des Spielfelds  
Mindestabstand einhalten

Getränke für die SpielerInnen  
werden von den Mannschaften 

selbst mitgebracht
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REGELN ZUSCHAUER

Beim Betreten der Anlage  
den Anwesenheitsnachweis 

ausfüllen

Zuschauer müssen im  
Zuschauerbereich bleiben  

(Spielfeld nicht betreten)

Maximal  
350 Personen auf  
dem Sportgelände

Zuschauer müssen 1,5 m
Abstand zueinander halten

An den Verkaufsflächen  
Abstand zu anderen  
Zuschauern halten

Beim Betreten und  
Verlassen Hände  

desinfizieren
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REGELN FÜRS VEREINSHEIM

An der Verkaufstheke  
Abstand zu anderen  
Zuschauern halten

Maximal 10 Zuschauer 
gleichzeitig im Vereinsheim

Wann immer möglich, wird der 
Mindestabstand eingehalten

Singen und musizieren ist im  
Vereinsheim nicht gestattet

Es gibt aktuell keine  
Bestuhlung im Vereinsheim
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ALLGEMEINE HINWEISE

•  Sanitäre Anlagen auf dem Sportgelände sind mit Handwaschseife,  
Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel ausgestattet

•  Auf dem gesamten Gelände sind Beschilderungen zu den  
Hygienevorschriften angebracht

• Es gilt die getrennten Aus- und Eingänge zu beachten

• Kabinen und Duschen werden nach jeder Nutzung gründlich gereinigt

•  Es werden zusätzliche Bänke bereitgestellt, um Abstände für die  
AuswechselspielerInnen realisieren zu können

•  An den Eingängen zum Sportplatz sind Desinfektionsspender aufgestellt





Zone 1: Spielfeld/Innenraum 

 
 

• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den 

Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler        

o Trainer 

o Teamoffizielle 

o Schiedsrichter/- Beobachter/-Paten 

o Verbandsbeauftragte 

o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o Hygienebeauftragter 

o Medienvertreter (siehe nachfolgende Anmerkung) 

o Greenkeeper 

 

• Sofern Medienvertreter im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur 

nach vorheriger Anmeldung beim Heimverein und unter Einhaltung des Mindestabstandes. 

 



Zone 2: Umkleidebereich 
 
 

• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt: 

o Spieler   

o Trainer 

o Teamoffizielle 

o Verbandsbeauftragte 

o Hygienebeauftragter 

o Schiedsrichter/-Beobachter/-Paten 

 

• Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung. 

 

• In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
 

 

 



Zone 3: Zuschauerbereich 
 
 

• Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet den blauen Bereich der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) 

sind. 

 

• Zuschauer sind entsprechend der Regelungen zu Veranstaltungen im Innen-und Außenbereich 

(§ 2 Abs. 2 der 10. CoBeLVO „Versammlungen, Veranstaltungen und Ansammlungen von 

Personen“) und den dazu veröffentlichten Hygienekonzepten zulässig. 

 

• Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend erforderlich 

(gem. § 2 Abs. 2 der 10. CoBeLVO; analog Gastronomie) 

 o Dient zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 

 

 

• In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 


